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nur die Kenntnis der Regelungen des fremden Rechts. Die Untersuchung beschränkt
sich daher nicht auf das deutsche Recht, sondern bezieht das österreichische und
schweizerische Recht mit ein.

4. Ziele

Im Fokus der nachfolgenden Untersuchung steht vorrangig das Sozialrecht. Aus ei-
ner systematischen Darstellung und Untersuchung sollen Vorzüge und Defizite der
Regelungen zur Schadensminderungspflicht im deutschen Sozialrecht herausgear-
beitet werden. Die Einbeziehung des Haftpflichtrechts in die Untersuchung lässt An-
regungen und neue Zugänge zum Verständnis und der Anwendung sozialrechtlicher
Regelungen erwarten.

Die rechtsvergleichende Untersuchung der Schadensminderungspflichten im
Haftpflicht- und Sozialrecht dient zunächst der Bestandsaufnahme und umfassenden
Darstellung der bestehenden Regelungen. Auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme
soll geklärt werden, ob vergleichbare Strukturen haftpflichtrechtlicher und sozial-
rechtlicher Schadensminderungspflichten bestehen und aus welchen Kriterien sich
deren Reichweite ergibt. Damit verbunden ist die Frage nach dem Einfluss der
Schadensminderungspflicht auf den Leistungsanspruch. Die Darstellung der beste-
henden Regelungen ist auch Ausgangspunkt der Suche nach Unterschieden zwi-
schen haftpflichtrechtlicher und sozialrechtlicher Schadensminderungspflichten und
deren Begründung.

Am Ende der Untersuchung soll eine Bewertung der Schadensminderungspflich-
ten des deutschen Sozialrechts stehen und aufgezeigt werden, ob und welche Fort-
entwicklungen notwendig sind.

II. Das Vorgehen in der Untersuchung

1. Die rechtsvergleichende Methode

a) Rechtsvergleichung im Zivilrecht und Sozialrecht

Trotz einer langen Geschichte der Rechtsvergleichung18 existieren bis heute ver-
schiedenste methodische Ansätze,19 zwischen denen aber Übereinstimmung hin-
sichtlich der Ziele und des Ausgangspunktes eines Rechtsvergleichs besteht.

Mit Hilfe der Rechtsvergleichung sollen die rechtlichen Lösungen vergleichbarer
Probleme in verschiedenen Rechtsordnungen dargestellt und davon ausgehend be-

18  Vgl. dazu den umfassenden Überblick bei Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 47 ff.
19 Zweigert/Kötz, s. Fn. 18, S. 32, weisen darauf hin, dass eine für alle rechtsvergleichenden

Untersuchungen gültige Methode nicht in Einzelheiten festgelegt werden kann.
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